
Was müssen Sie bei der Ermittlung und Dokumentation 
des gesetzlichen Mindestlohns beachten? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

der gesetzliche Mindestlohn wird mindestens alle zwei Jahre angepasst. Er beträgt seit dem 01.01.2025 pro 
Arbeitsstunde 12,82 € und ab dem 01.01.2026 pro Stunde 13,90 €. Ab dem 01.01.2027 ist eine Erhöhung auf 
14,60 € vorgesehen. Die Lohnzahlungen an Ihre Arbeitnehmer stehen bei jeder Mindestlohnanpassung auf 
dem Prüfstand. Oft schleichen sich bei der Berechnung Fehler ein, weil bestimmte Zahlungen nicht einbezo-
gen werden dürfen.  

Eine falsche Berechnung führt zu hohen Lohnnachzahlungen und Nachzahlungen an die Sozialversicherung. 
Zudem können Ihnen Bußgelder bis zu 500.000 € drohen. Wird der Mindestlohn nicht eingehalten, können die 
Arbeitnehmer die Differenz nachfordern. Und Sie sind sogar dann haftbar, wenn von Ihnen beauftragte Sub-
unternehmen den Mindestlohn nicht zahlen. 

Darüber hinaus haben Sie als Arbeitgeber detaillierte Aufzeichnungspflichten für geringfügig Beschäftigte und 
für Tätigkeiten in bestimmten Branchen. Hier sind die Arbeitszeiten genau zu erfassen und die Aufzeichnungen 
zwei Jahre lang aufzubewahren. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Sie den 
Mindestlohn richtig berechnen und ob für Ihre Branche verschärfte Aufzeichnungspflichten 
gelten. Bitte kontaktieren Sie uns bei Rückfragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

 

Niederlassung Großburgwedel Niederlassung Wathlingen

Lindhop 4, 30938 Burgwedel Hasklintweg 2a, 29339 Wathlingen

T  05139 6967-704 T  05144 495-163

F  05139-6967-706 F  05144-495-165

Internet: www.sebw-steuerberater.de



 

 


